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VOB Teil A
Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen 

Ausgabe 2016

Abschnitt 1: Basisparagrafen

§ 1

Bauleistungen
Bauleistungen sind Arbeiten jeder Art, durch die eine bauliche Anlage hergestellt, 
instand gehalten, geändert oder beseitigt wird.

§ 2

Grundsätze
(1)	 1.  Bauleistungen werden an fachkundige, leistungsfähige und zuverlässige Un-

ternehmen zu angemessenen Preisen in transparenten Vergabeverfahren verge-
ben.

	 2. Der Wettbewerb soll die Regel sein. Wettbewerbsbeschränkende und unlau-
tere Verhaltensweisen sind zu bekämpfen.

(2)	 Bei der Vergabe von Bauleistungen darf kein Unternehmen diskriminiert werden.

(3)	 Es ist anzustreben, die Aufträge so zu erteilen, dass die ganzjährige Bautätigkeit 
gefördert wird.

(4)	 Die Durchführung von Vergabeverfahren zum Zwecke der Markterkundung ist 
unzulässig.

(5)	 Der Auftraggeber soll erst dann ausschreiben, wenn alle Vergabeunterlagen fer-
tig gestellt sind und wenn innerhalb der angegebenen Fristen mit der Ausführung 
begonnen werden kann.

§ 3

Arten der Vergabe
(1)	 Bei Öffentlicher Ausschreibung werden Bauleistungen im vorgeschriebenen Ver-

fahren nach öffentlicher Aufforderung einer unbeschränkten Zahl von Unterneh-
men zur Einreichung von Angeboten vergeben.

(2)	 Bei Beschränkter Ausschreibung werden Bauleistungen im vorgeschriebenen 
Verfahren nach Aufforderung einer beschränkten Zahl von Unternehmen zur 
Einreichung von Angeboten vergeben, gegebenenfalls nach öffentlicher Auffor-
derung, Teilnahmeanträge zu stellen (Beschränkte Ausschreibung nach Öffentli-
chem Teilnahmewettbewerb).

(3)	 Bei Freihändiger Vergabe werden Bauleistungen ohne ein förmliches Verfahren 
vergeben.

§ 3a

Zulässigkeitsvoraussetzungen
(1)	 Öffentliche Ausschreibung muss stattfinden, soweit nicht die Eigenart der Leis-

tung oder besondere Umstände eine Abweichung rechtfertigen.

(2)	 Beschränkte Ausschreibung kann erfolgen,
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1.  bis zu folgendem Auftragswert der Bauleistung ohne Umsatzsteuer:

a)	 50.000 Euro für Ausbaugewerke (ohne Energie- und Gebäudetechnik), 
Landschaftsbau und Straßenausstattung,

b)	 150.000 Euro für Tief-, Verkehrswege- und Ingenieurbau,

c)	 100.000 Euro für alle übrigen Gewerke,

2.  wenn eine Öffentliche Ausschreibung kein annehmbares Ergebnis gehabt hat,

3.  wenn die Öffentliche Ausschreibung aus anderen Gründen (z. B. Dringlichkeit, 
Geheimhaltung) unzweckmäßig ist.

(3)	 Beschränkte Ausschreibung nach Öffentlichem Teilnahmewettbewerb ist zuläs-
sig,

1.  wenn die Leistung nach ihrer Eigenart nur von einem beschränkten Kreis von 
Unternehmen in geeigneter Weise ausgeführt werden kann, besonders, wenn 
außergewöhnliche Zuverlässigkeit oder Leistungsfähigkeit (z. B. Erfahrung, tech-
nische Einrichtungen oder fachkundige Arbeitskräfte) erforderlich ist,

2.  wenn die Bearbeitung des Angebots wegen der Eigenart der Leistung einen 
außergewöhnlich hohen Aufwand erfordert.

(4)	 Freihändige Vergabe ist zulässig, wenn die Öffentliche Ausschreibung oder Be-
schränkte Ausschreibung unzweckmäßig ist, besonders,

1.  wenn für die Leistung aus besonderen Gründen (z. B. Patentschutz, besonde-
re Erfahrung oder Geräte) nur ein bestimmtes Unternehmen in Betracht kommt,

2.  wenn die Leistung besonders dringlich ist,

3.  wenn die Leistung nach Art und Umfang vor der Vergabe nicht so eindeutig 
und erschöpfend festgelegt werden kann, dass hinreichend vergleichbare Ange-
bote erwartet werden können,

4.  wenn nach Aufhebung einer Öffentlichen Ausschreibung oder Beschränkten 
Ausschreibung eine erneute Ausschreibung kein annehmbares Ergebnis ver-
spricht,

5.  wenn es aus Gründen der Geheimhaltung erforderlich ist,

6.  wenn sich eine kleine Leistung von einer vergebenen größeren Leistung nicht 
ohne Nachteil trennen lässt.

Freihändige Vergabe kann außerdem bis zu einem Auftragswert von 10.000 Euro 
ohne Umsatzsteuer erfolgen.

§ 3b

Ablauf der Verfahren
(1)	 Bei Öffentlicher Ausschreibung sind die Unterlagen an alle Unternehmen abzu-

geben, die sich gewerbsmäßig mit der Ausführung von Leistungen der ausge-
schriebenen Art befassen.

(2)	 Bei Beschränkter Ausschreibung sollen mehrere, im Allgemeinen mindestens 
drei geeignete Unternehmen aufgefordert werden.

(3)	 Bei Beschränkter Ausschreibung und Freihändiger Vergabe soll unter den Unter-
nehmen möglichst gewechselt werden.
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§ 4

Vertragsarten
(1)	 Bauleistungen sind so zu vergeben, dass die Vergütung nach Leistung bemes-

sen wird (Leistungsvertrag), und zwar:

1.  in der Regel zu Einheitspreisen für technisch und wirtschaftlich einheitliche 
Teilleistungen, deren Menge nach Maß, Gewicht oder Stückzahl vom Auftragge-
ber in den Vertragsunterlagen anzugeben ist (Einheitspreisvertrag),

2.  in geeigneten Fällen für eine Pauschalsumme, wenn die Leistung nach Aus-
führungsart und Umfang genau bestimmt ist und mit einer Änderung bei der 
Ausführung nicht zu rechnen ist (Pauschalvertrag).

(2)	 Abweichend von Absatz 1 können Bauleistungen geringeren Umfangs, die über-
wiegend Lohnkosten verursachen, im Stundenlohn vergeben werden (Stunden-
lohnvertrag).

(3)	 Das Angebotsverfahren ist darauf abzustellen, dass der Bieter die Preise, die er 
für seine Leistungen fordert, in die Leistungsbeschreibung einzusetzen oder in 
anderer Weise im Angebot anzugeben hat.

(4)	 Das Auf- und Abgebotsverfahren, bei dem vom Auftraggeber angegebene Preise 
dem Auf- und Abgebot der Bieter unterstellt werden, soll nur ausnahmsweise bei 
regelmäßig wiederkehrenden Unterhaltungsarbeiten, deren Umfang möglichst 
zu umgrenzen ist, angewandt werden.

§ 5

Vergabe nach Losen, Einheitliche Vergabe
(1)	 Bauleistungen sollen so vergeben werden, dass eine einheitliche Ausführung 

und zweifelsfreie umfassende Haftung für Mängelansprüche erreicht wird; sie 
sollen daher in der Regel mit den zur Leistung gehörigen Lieferungen vergeben 
werden.

(2)	 Bauleistungen sind in der Menge aufgeteilt (Teillose) und getrennt nach Art oder 
Fachgebiet (Fachlose) zu vergeben. Bei der Vergabe kann aus wirtschaftlichen 
oder technischen Gründen auf eine Aufteilung oder Trennung verzichtet werden.

§ 6

Teilnehmer am Wettbewerb
(1)	 Der Wettbewerb darf nicht auf Unternehmen beschränkt werden, die in bestimm-

ten Regionen oder Orten ansässig sind.

(2)	 Bietergemeinschaften sind Einzelbietern gleichzusetzen, wenn sie die Arbeiten 
im eigenen Betrieb oder in den Betrieben der Mitglieder ausführen.

(3)	 Justizvollzugsanstalten, Einrichtungen der Jugendhilfe, Aus- und Fortbildungs-
stätten und ähnliche Einrichtungen sowie Betriebe der öffentlichen Hand und 
Verwaltungen sind zum Wettbewerb mit gewerblichen Unternehmen nicht zuzu-
lassen.

§ 6a

Eignungsnachweise
(1)	 Zum Nachweis ihrer Eignung ist die Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuver-

lässigkeit der Bewerber oder Bieter zu prüfen.

(2)	 Der Nachweis umfasst die folgenden Angaben:
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1.  den Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten drei abge-
schlossenen Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen 
betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss 
des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen,

2.  die Ausführung von Leistungen in den letzten drei abgeschlossenen Ge-
schäftsjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind,

3.  die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren jahres-
durchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit 
gesondert ausgewiesenem technischem Leitungspersonal,

4.  die Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes, sowie An-
gaben,

5.  ob ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Ver-
fahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels 
Masse abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde,

6.  ob sich das Unternehmen in Liquidation befindet,

7.  dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuver-
lässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt,

8.  dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Bei-
träge zur gesetzlichen Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt wurde,

9.  dass sich das Unternehmen bei der Berufsgenossenschaft angemeldet hat.

(3)	 Andere, auf den konkreten Auftrag bezogene zusätzliche, insbesondere für die 
Prüfung der Fachkunde geeignete Angaben können verlangt werden.

(4)	 Der Auftraggeber wird andere ihm geeignet erscheinende Nachweise der wirt-
schaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit zulassen, wenn er feststellt, dass 
stichhaltige Gründe dafür bestehen.

§ 6b

Mittel der Nachweisführung, Verfahren
(1)	 Der Nachweis der Eignung kann mit der vom Auftraggeber direkt abrufbaren 

Eintragung in die allgemein zugängliche Liste des Vereins für die Präqualifikation 
von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) erfolgen.

(2)	 Die Angaben können die Bewerber oder Bieter auch durch Einzelnachweise 
erbringen. Der Auftraggeber kann dabei vorsehen, dass für einzelne Angaben 
Eigenerklärungen ausreichend sind. Eigenerklärungen, die als vorläufiger Nach-
weis dienen, sind von den Bietern, deren Angebote in die engere Wahl kommen, 
durch entsprechende Bescheinigungen der zuständigen Stellen zu bestätigen.

(3)	 Bei Öffentlicher Ausschreibung sind in der Aufforderung zur Angebotsabgabe die 
Nachweise zu bezeichnen, deren Vorlage mit dem Angebot verlangt oder deren 
spätere Anforderung vorbehalten wird. Bei Beschränkter Ausschreibung nach 
Öffentlichem Teilnahmewettbewerb ist zu verlangen, dass die Nachweise bereits 
mit dem Teilnahmeantrag vorgelegt werden.

(4)	 Bei Beschränkter Ausschreibung und Freihändiger Vergabe ist vor der Auffor-
derung zur Angebotsabgabe die Eignung der Unternehmen zu prüfen. Dabei 
sind die Unternehmen auszuwählen, deren Eignung die für die Erfüllung der 
vertraglichen Verpflichtungen notwendige Sicherheit bietet; dies bedeutet, dass 
sie die erforderliche Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit besitzen 
und über ausreichende technische und wirtschaftliche Mittel verfügen.
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§ 7

Leistungsbeschreibung
(1)	 1.  Die Leistung ist eindeutig und so erschöpfend zu beschreiben, dass alle Un-

ternehmen die Beschreibung im gleichen Sinne verstehen müssen und ihre Prei-
se sicher und ohne umfangreiche Vorarbeiten berechnen können.

2.  Um eine einwandfreie Preisermittlung zu ermöglichen, sind alle sie beeinflus-
senden Umstände festzustellen und in den Vergabeunterlagen anzugeben.

3.  Dem Auftragnehmer darf kein ungewöhnliches Wagnis aufgebürdet werden 
für Umstände und Ereignisse, auf die er keinen Einfluss hat und deren Einwir-
kung auf die Preise und Fristen er nicht im Voraus schätzen kann.

4.  Bedarfspositionen sind grundsätzlich nicht in die Leistungsbeschreibung auf-
zunehmen. Angehängte Stundenlohnarbeiten dürfen nur in dem unbedingt erfor-
derlichen Umfang in die Leistungsbeschreibung aufgenommen werden.

5.  Erforderlichenfalls sind auch der Zweck und die vorgesehene Beanspruchung 
der fertigen Leistung anzugeben.

6.  Die für die Ausführung der Leistung wesentlichen Verhältnisse der Baustelle, 
z. B. Boden- und Wasserverhältnisse, sind so zu beschreiben, dass das Un-
ternehmen ihre Auswirkungen auf die bauliche Anlage und die Bauausführung 
hinreichend beurteilen kann.

7.  Die „Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung“ in Abschnitt 0 
der Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen, 
DIN 18 299 ff., sind zu beachten.

(2)	 Soweit es nicht durch den Auftragsgegenstand gerechtfertigt ist, darf in techni-
schen Spezifikationen nicht auf eine bestimmte Produktion oder Herkunft oder 
ein besonderes Verfahren, das die von einem bestimmten Unternehmen bereit-
gestellten Produkte charakterisiert, oder auf Marken, Patente, Typen oder einen 
bestimmten Ursprung oder eine bestimmte Produktion verwiesen werden, wenn 
dadurch bestimmte Unternehmen oder bestimmte Produkte begünstigt oder 
ausgeschlossen werden. Solche Verweise sind jedoch ausnahmsweise zuläs-
sig, wenn der Auftragsgegenstand nicht hinreichend genau und allgemein ver-
ständlich beschrieben werden kann; solche Verweise sind mit dem Zusatz „oder 
gleichwertig“ zu versehen.

(3)	 Bei der Beschreibung der Leistung sind die verkehrsüblichen Bezeichnungen zu 
beachten.

§ 7a

Technische Spezifikationen
(1)	 Die technischen Anforderungen (Spezifikationen – siehe Anhang TS Nummer 1) 

an den Auftragsgegenstand müssen allen Unternehmen gleichermaßen zugäng-
lich sein.

(2)	 Die technischen Spezifikationen sind in den Vergabeunterlagen zu formulieren:

1.  entweder unter Bezugnahme auf die in Anhang TS definierten technischen 
Spezifikationen in der Rangfolge

a)	 nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden,

b)	 europäische technische Zulassungen,

c)	 gemeinsame technische Spezifikationen,
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d)	 internationale Normen und andere technische Bezugssysteme, die von 
den europäischen Normungsgremien erarbeitet wurden oder,

e)	 falls solche Normen und Spezifikationen fehlen, nationale Normen, nati-
onale technische Zulassungen oder nationale technische Spezifikationen 
für die Planung, Berechnung und Ausführung von Bauwerken und den 
Einsatz von Produkten.

Jede Bezugnahme ist mit dem Zusatz „oder gleichwertig“ zu versehen;

2.  oder in Form von Leistungs- oder Funktionsanforderungen, die so genau zu 
fassen sind, dass sie den Unternehmen ein klares Bild vom Auftragsgegenstand 
vermitteln und dem Auftraggeber die Erteilung des Zuschlags ermöglichen;

3.  oder in Kombination von Nummer 1 und 2, d. h.

a)	 in Form von Leistungs- oder Funktionsanforderungen unter Bezugnahme 
auf die Spezifikationen gemäß Nummer 1 als Mittel zur Vermutung der 
Konformität mit diesen Leistungs- oder Funktionsanforderungen;

b)	 oder mit Bezugnahme auf die Spezifikationen gemäß Nummer 1 hinsicht-
lich bestimmter Merkmale und mit Bezugnahme auf die Leistungs- oder 
Funktionsanforderungen gemäß Nummer 2 hinsichtlich anderer Merkma-
le.

(3)	 Verweist der Auftraggeber in der Leistungsbeschreibung auf die in Absatz 2 
Nummer 1 genannten Spezifikationen, so darf er ein Angebot nicht mit der Be-
gründung ablehnen, die angebotene Leistung entspräche nicht den herangezo-
genen Spezifikationen, sofern der Bieter in seinem Angebot dem Auftraggeber 
nachweist, dass die von ihm vorgeschlagenen Lösungen den Anforderungen der 
technischen Spezifikation, auf die Bezug genommen wurde, gleichermaßen ent-
sprechen. Als geeignetes Mittel kann eine technische Beschreibung des Herstel-
lers oder ein Prüfbericht einer anerkannten Stelle gelten.

(4)	 Legt der Auftraggeber die technischen Spezifikationen in Form von Leistungs- 
oder Funktionsanforderungen fest, so darf er ein Angebot, das einer nationa-
len Norm entspricht, mit der eine europäische Norm umgesetzt wird, oder einer 
europäischen technischen Zulassung, einer gemeinsamen technischen Spezifi-
kation, einer internationalen Norm oder einem technischen Bezugssystem, das 
von den europäischen Normungsgremien erarbeitet wurde, entspricht, nicht zu-
rückweisen, wenn diese Spezifikationen die geforderten Leistungs- oder Funkti-
onsanforderungen betreffen. Der Bieter muss in seinem Angebot mit geeigneten 
Mitteln dem Auftraggeber nachweisen, dass die der Norm entsprechende jewei-
lige Leistung den Leistungs- oder Funktionsanforderungen des Auftraggebers 
entspricht. Als geeignetes Mittel kann eine technische Beschreibung des Her-
stellers oder ein Prüfbericht einer anerkannten Stelle gelten.

(5)	 Schreibt der Auftraggeber Umwelteigenschaften in Form von Leistungs- oder 
Funktionsanforderungen vor, so kann er die Spezifikationen verwenden, die in 
europäischen, multinationalen oder anderen Umweltzeichen definiert sind, wenn

1.  sie sich zur Definition der Merkmale des Auftragsgegenstands eignen,

2.  die Anforderungen des Umweltzeichens auf Grundlage von wissenschaftlich 
abgesicherten Informationen ausgearbeitet werden,

3.  die Umweltzeichen im Rahmen eines Verfahrens erlassen werden, an dem in-
teressierte Kreise – wie z. B. staatliche Stellen, Verbraucher, Hersteller, Händler 
und Umweltorganisationen – teilnehmen können, und

4.  wenn das Umweltzeichen für alle Betroffenen zugänglich und verfügbar ist.
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Der Auftraggeber kann in den Vergabeunterlagen angeben, dass bei Leistungen, 
die mit einem Umweltzeichen ausgestattet sind, vermutet wird, dass sie den in 
der Leistungsbeschreibung festgelegten technischen Spezifikationen genügen. 
Der Auftraggeber muss jedoch auch jedes andere geeignete Beweismittel, wie 
technische Unterlagen des Herstellers oder Prüfberichte anerkannter Stellen, 
akzeptieren. Anerkannte Stellen sind die Prüf- und Eichlaboratorien sowie die 
Inspektions- und Zertifizierungsstellen, die mit den anwendbaren europäischen 
Normen übereinstimmen. Der Auftraggeber erkennt Bescheinigungen von in an-
deren Mitgliedstaaten ansässigen anerkannten Stellen an.

§ 7b

Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis
(1)	 Die Leistung ist in der Regel durch eine allgemeine Darstellung der Bauaufgabe 

(Baubeschreibung) und ein in Teilleistungen gegliedertes Leistungsverzeichnis 
zu beschreiben.

(2)	 Erforderlichenfalls ist die Leistung auch zeichnerisch oder durch Probestücke 
darzustellen oder anders zu erklären, z. B. durch Hinweise auf ähnliche Leistun-
gen, durch Mengen- oder statische Berechnungen. Zeichnungen und Proben, 
die für die Ausführung maßgebend sein sollen, sind eindeutig zu bezeichnen.

(3)	 Leistungen, die nach den Vertragsbedingungen, den Technischen Vertragsbe-
dingungen oder der gewerblichen Verkehrssitte zu der geforderten Leistung ge-
hören (§ 2 Absatz 1 VOB/B), brauchen nicht besonders aufgeführt zu werden.

(4)	 Im Leistungsverzeichnis ist die Leistung derart aufzugliedern, dass unter einer 
Ordnungszahl (Position) nur solche Leistungen aufgenommen werden, die nach 
ihrer technischen Beschaffenheit und für die Preisbildung als in sich gleichar-
tig anzusehen sind. Ungleichartige Leistungen sollen unter einer Ordnungszahl 
(Sammelposition) nur zusammengefasst werden, wenn eine Teilleistung gegen-
über einer anderen für die Bildung eines Durchschnittspreises ohne nennens-
werten Einfluss ist.

§ 7c

Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm
(1)	 Wenn es nach Abwägen aller Umstände zweckmäßig ist, abweichend von § 7b 

Absatz 1 zusammen mit der Bauausführung auch den Entwurf für die Leistung 
dem Wettbewerb zu unterstellen, um die technisch, wirtschaftlich und gestal-
terisch beste sowie funktionsgerechteste Lösung der Bauaufgabe zu ermitteln, 
kann die Leistung durch ein Leistungsprogramm dargestellt werden.

(2)	 1.  Das Leistungsprogramm umfasst eine Beschreibung der Bauaufgabe, aus 
der die Unternehmen alle für die Entwurfsbearbeitung und ihr Angebot maßge-
benden Bedingungen und Umstände erkennen können und in der sowohl der 
Zweck der fertigen Leistung als auch die an sie gestellten technischen, wirt-
schaftlichen, gestalterischen und funktionsbedingten Anforderungen angegeben 
sind, sowie gegebenenfalls ein Musterleistungsverzeichnis, in dem die Mengen-
angaben ganz oder teilweise offengelassen sind.

2.  § 7b Absatz 2 bis 4 gilt sinngemäß.

(3)	 Von dem Bieter ist ein Angebot zu verlangen, das außer der Ausführung der 
Leistung den Entwurf nebst eingehender Erläuterung und eine Darstellung der 
Bauausführung sowie eine eingehende und zweckmäßig gegliederte Beschrei-
bung der Leistung – gegebenenfalls mit Mengen- und Preisangaben für Teile der 
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Leistung – umfasst. Bei Beschreibung der Leistung mit Mengen- und Preisanga-
ben ist vom Bieter zu verlangen, dass er

1.  die Vollständigkeit seiner Angaben, insbesondere die von ihm selbst ermittel-
ten Mengen, entweder ohne Einschränkung oder im Rahmen einer in den Verga-
beunterlagen anzugebenden Mengentoleranz vertritt, und dass er

2.  etwaige Annahmen, zu denen er in besonderen Fällen gezwungen ist, weil 
zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe einzelne Teilleistungen nach Art und Menge 
noch nicht bestimmt werden können (z. B. Aushub-, Abbruch- oder Wasserhal-
tungsarbeiten) – erforderlichenfalls anhand von Plänen und Mengenermittlungen 
– begründet.

§ 8

Vergabeunterlagen
(1)	 Die Vergabeunterlagen bestehen aus

1.  dem Anschreiben (Aufforderung zur Angebotsabgabe), gegebenenfalls Teil-
nahmebedingungen (Absatz 2) und

2.  den Vertragsunterlagen (§§ 7 bis 7c und 8a).

(2)	 1.  Das Anschreiben muss alle Angaben nach § 12 Absatz 1 Nummer 2 ent-
halten, die außer den Vertragsunterlagen für den Entschluss zur Abgabe eines 
Angebots notwendig sind, sofern sie nicht bereits veröffentlicht wurden.

2.  Der Auftraggeber kann die Bieter auffordern, in ihrem Angebot die Leistungen 
anzugeben, die sie an Nachunternehmen zu vergeben beabsichtigen.

3.  Der Auftraggeber hat anzugeben:

a)	 ob er Nebenangebote nicht zulässt,

b)	 ob er Nebenangebote ausnahmsweise nur in Verbindung mit einem 
Hauptangebot zulässt.

Es ist dabei auch zulässig, dass der Preis das einzige Zuschlagskriterium ist.

Von Bietern, die eine Leistung anbieten, deren Ausführung nicht in Allgemeinen 
Technischen Vertragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, 
sind im Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und Beschaffenheit 
dieser Leistung zu verlangen.

4.  Auftraggeber, die ständig Bauleistungen vergeben, sollen die Erfordernisse, 
die die Unternehmen bei der Bearbeitung ihrer Angebote beachten müssen, in 
den Teilnahmebedingungen zusammenfassen und dem Anschreiben beifügen.

§ 8a

Allgemeine, Besondere und Zusätzliche Vertragsbedingungen
(1)	 In den Vergabeunterlagen ist vorzuschreiben, dass die Allgemeinen Vertragsbe-

dingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) und die Allgemeinen 
Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C) Bestandteile des 
Vertrags werden. Das gilt auch für etwaige Zusätzliche Vertragsbedingungen 
und etwaige Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen, soweit sie Bestand-
teile des Vertrags werden sollen.

(2)	 1.  Die Allgemeinen Vertragsbedingungen bleiben grundsätzlich unverändert. Sie 
können von Auftraggebern, die ständig Bauleistungen vergeben, für die bei ih-
nen allgemein gegebenen Verhältnisse durch Zusätzliche Vertragsbedingungen 
ergänzt werden. Diese dürfen den Allgemeinen Vertragsbedingungen nicht wi-
dersprechen.
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2.  Für die Erfordernisse des Einzelfalles sind die Allgemeinen Vertragsbedin-
gungen und etwaige Zusätzliche Vertragsbedingungen durch Besondere Ver-
tragsbedingungen zu ergänzen. In diesen sollen sich Abweichungen von den 
Allgemeinen Vertragsbedingungen auf die Fälle beschränken, in denen dort be-
sondere Vereinbarungen ausdrücklich vorgesehen sind und auch nur soweit es 
die Eigenart der Leistung und ihre Ausführung erfordern.

(3)	 Die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen bleiben grundsätzlich unver-
ändert. Sie können von Auftraggebern, die ständig Bauleistungen vergeben, für 
die bei ihnen allgemein gegebenen Verhältnisse durch Zusätzliche Technische 
Vertragsbedingungen ergänzt werden. Für die Erfordernisse des Einzelfalles 
sind Ergänzungen und Änderungen in der Leistungsbeschreibung festzulegen.

(4)	 1.  In den Zusätzlichen Vertragsbedingungen oder in den Besonderen Vertrags-
bedingungen sollen, soweit erforderlich, folgende Punkte geregelt werden:

a)	 Unterlagen (§ 8b Absatz 3; § 3 Absatz 5 und 6 VOB/B),

b)	 Benutzung von Lager- und Arbeitsplätzen, Zufahrtswegen, Anschlussglei-
sen, Wasser- und Energieanschlüssen (§ 4 Absatz 4 VOB/B),

c)	 Weitervergabe an Nachunternehmen (§ 4 Absatz 8 VOB/B),

d)	 Ausführungsfristen (§ 9; § 5 VOB/B),

e)	 Haftung (§ 10 Absatz 2 VOB/B),

f)	 Vertragsstrafen und Beschleunigungsvergütungen (§ 9a; § 11 VOB/B),

g)	 Abnahme (§ 12 VOB/B),

h)	 Vertragsart (§ 4), Abrechnung (§ 14 VOB/B),

i)	 Stundenlohnarbeiten (§ 15 VOB/B),

j)	 Zahlungen, Vorauszahlungen (§ 16 VOB/B),

k)	 Sicherheitsleistung (§ 9c; § 17 VOB/B),

l)	 Gerichtsstand (§ 18 Absatz 1 VOB/B),

m)	Lohn- und Gehaltsnebenkosten,

n)	 Änderung der Vertragspreise (§ 9d).

2.  Im Einzelfall erforderliche besondere Vereinbarungen über die Mängelansprü-
che sowie deren Verjährung (§ 9b; § 13 Absatz 1, 4 und 7 VOB/B) und über die 
Verteilung der Gefahr bei Schäden, die durch Hochwasser, Sturmfluten, Grund-
wasser, Wind, Schnee, Eis und dergleichen entstehen können (§ 7 VOB/B), sind 
in den Besonderen Vertragsbedingungen zu treffen. Sind für bestimmte Bauleis-
tungen gleichgelagerte Voraussetzungen im Sinne von § 9b gegeben, so dürfen 
die besonderen Vereinbarungen auch in Zusätzlichen Technischen Vertragsbe-
dingungen vorgesehen werden.

§ 8b

Kosten- und Vertrauensregelung, Schiedsverfahren
(1)	 1.  Bei Öffentlicher Ausschreibung kann eine Erstattung der Kosten für die Ver-

vielfältigung der Leistungsbeschreibung und der anderen Unterlagen sowie für 
die Kosten der postalischen Versendung verlangt werden.

2.  Bei Beschränkter Ausschreibung und Freihändiger Vergabe sind alle Unterla-
gen unentgeltlich abzugeben.

(2)	 1.  Für die Bearbeitung des Angebots wird keine Entschädigung gewährt. Ver-
langt jedoch der Auftraggeber, dass der Bieter Entwürfe, Pläne, Zeichnungen, 
statische Berechnungen, Mengenberechnungen oder andere Unterlagen aus-
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arbeitet, insbesondere in den Fällen des § 7c, so ist einheitlich für alle Bieter in 
der Ausschreibung eine angemessene Entschädigung festzusetzen. Diese Ent-
schädigung steht jedem Bieter zu, der ein der Ausschreibung entsprechendes 
Angebot mit den geforderten Unterlagen rechtzeitig eingereicht hat.

2.  Diese Grundsätze gelten für die Freihändige Vergabe entsprechend.

(3)	 Der Auftraggeber darf Angebotsunterlagen und die in den Angeboten enthalte-
nen eigenen Vorschläge eines Bieters nur für die Prüfung und Wertung der An-
gebote (§§ 16c und 16d) verwenden. Eine darüber hinausgehende Verwendung 
bedarf der vorherigen schriftlichen Vereinbarung.

(4)	 Sollen Streitigkeiten aus dem Vertrag unter Ausschluss des ordentlichen Rechts-
wegs im schiedsrichterlichen Verfahren ausgetragen werden, so ist es in beson-
derer, nur das Schiedsverfahren betreffender Urkunde zu vereinbaren, soweit 
nicht § 1031 Absatz 2 der Zivilprozessordnung (ZPO) auch eine andere Form der 
Vereinbarung zulässt.

§ 9

Einzelne Vertragsbedingungen, Ausführungsfristen
(1)	 1.  Die Ausführungsfristen sind ausreichend zu bemessen; Jahreszeit, Arbeitsbe-

dingungen und etwaige besondere Schwierigkeiten sind zu berücksichtigen. Für 
die Bauvorbereitung ist dem Auftragnehmer genügend Zeit zu gewähren.

2.  Außergewöhnlich kurze Fristen sind nur bei besonderer Dringlichkeit vorzu-
sehen.

3.  Soll vereinbart werden, dass mit der Ausführung erst nach Aufforderung zu 
beginnen ist (§ 5 Absatz 2 VOB/B), so muss die Frist, innerhalb derer die Auffor-
derung ausgesprochen werden kann, unter billiger Berücksichtigung der für die 
Ausführung maßgebenden Verhältnisse zumutbar sein; sie ist in den Vergabeun-
terlagen festzulegen.

(2)	 1.  Wenn es ein erhebliches Interesse des Auftraggebers erfordert, sind Einzel-
fristen für in sich abgeschlossene Teile der Leistung zu bestimmen.

2.  Wird ein Bauzeitenplan aufgestellt, damit die Leistungen aller Unternehmen 
sicher ineinandergreifen, so sollen nur die für den Fortgang der Gesamtarbeit 
besonders wichtigen Einzelfristen als vertraglich verbindliche Fristen (Vertrags-
fristen) bezeichnet werden.

(3)	 Ist für die Einhaltung von Ausführungsfristen die Übergabe von Zeichnungen 
oder anderen Unterlagen wichtig, so soll hierfür ebenfalls eine Frist festgelegt 
werden.

(4)	 Der Auftraggeber darf in den Vertragsunterlagen eine Pauschalierung des Ver-
zugsschadens (§ 5 Absatz 4 VOB/B) vorsehen; sie soll 5 Prozent der Auftrags-
summe nicht überschreiten. Der Nachweis eines geringeren Schadens ist zuzu-
lassen.

§ 9a

Vertragsstrafen, Beschleunigungsvergütung
Vertragsstrafen für die Überschreitung von Vertragsfristen sind nur zu vereinbaren, 
wenn die Überschreitung erhebliche Nachteile verursachen kann. Die Strafe ist in an-
gemessenen Grenzen zu halten. Beschleunigungsvergütungen (Prämien) sind nur 
vorzusehen, wenn die Fertigstellung vor Ablauf der Vertragsfristen erhebliche Vorteile 
bringt.


